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Sachstandsbericht der Rettungsdienstbehörde

zum Notarztstandort Ingelheim

1. Infolge der Schließung des Ingelheimer Krankenhauses zum 31.12.2020 war zunächst auch

der Betreiber des Notarztstandortes vakant. Unter widrigsten Umständen — viele Ansprech-

partner im Weihnachtsurlaub, Wegfall von Notarztunterkunft, Notärzten und Notarzt-

standortleiter — hat die Rettungsdienstbehörde den Weiterbetrieb des Notarztstandorts zum

01.01.2021 überhaupt sichern können.

2. In diesem Prozess sah sich die Rettungsdienstbehörde zusätzlich mit neuen Problemen der

Finanzierung des Standortes konfrontiert. Die Krankenkassen als Kostenträger sollten nach

Schließung des Krankenhauses Ingelheim abJanuar 2021 von einem auf den anderen Tag

zum Betrieb des Notarztstandortes in Ingelheim (24 Stunden an alien Tagen = 24/7) zusätzli-

che Kosten von über 20.000 Euro pro Monat übernehmen, was einer Verdreifachung der bis-

herigen Kosten entsprach. Es ist den Krankenkassen als Kostenträgern anzurechnen, dass sie

die oben angegebenen finanziellen Mehraufwendungen seit 01.01.2021 trotz verdreifachter

Kosten für die gleiche Leistung zunächst übernommen haben und sich im Hinblick auf die

plötzliche Schließung des Krankenhauses auch sehr schnell und unbürokratisch „zwischen

den Jahren" gegenüber der Rettungsdienstbehörde dazu bereit erklärt hatten. Die Kostenträ-

ger hatten dies unter der Bedingung angekündigt, dass sie im Sinne ihrer Beitragszahler nur

bis zum Abschluss einer neutralen Überprüfung der Notarztversorgungssituation im Bereich

Bingen/lngelheim bzw, spätestens bis zum 01.10.2021 die bisherige Notarztversorgung fort-

führen können. Das lnnenministerium hat mit einem am 19.10.2021 eingegangenen Schrei-

ben bestätigt, dass die Kassen nur die notwendigen Kosten für den Rettungsdienst decken

dürfen.

3. Mit Vorlage vom 21.09.2021 wurde der Kreisausschuss über die Sachlage informiert. Dabei

wurden auf dieser Grundlage 70.000 Euro als freiwillige Leistung bewilligt, urn den 24/7-Be-

trieb bis zur abschließenden Bedarfsbewertung durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst

(ÄLRD) Dr. Guido Scherer zum Jahresende 2021 absichern zu können.

4. Die Berechnung der Versorgungssituation durch die Projektgruppe ONE PLAN der Techni-

schen Universität Kaiserslautern (Institut für Mathematik) wurde mit Zustimmung der Obers-

ten Rettungsdienstbehörde veranlasst. Die Ergebnisse sind wissenschaftlich belastbar: Die

Projektgruppe hat die verschiedenen Standort-Szenarien auf der Grundlage des realen Ein-

satzgeschehens berechnet. Das Einsatzgeschehen ergibt sich aus dem dynamischen Flotten-

management, nach dem die Leitstelle immer das am nächsten befindliche Fahrzeug einsetzt.

Dabei werden sämtliche einsatzbereite Fahrzeuge disponiert, also z.B. auch ein Fahrzeug, das

gerade einen Patienten im Krankenhaus abgeliefert hat und deshalb wieder verfügbar ist. Es

kommt also nicht darauf an, welcher Fahrzeugstandort am nächsten liegt. Die Nähe des Ein-

satzortes zum Fahrzeugstandort sagt fur sich genommen nichts aus über die Verfügbarkeit

des Fahrzeugs.



Der ÄLRD hat die Berechnungen der Projektgruppe bewertet und den daraus resultierenden

Notarztbedarf abgeleitet. Demnach gibt es einen Bedarf V& eine „1,5-Lösung" für den Be-
reich Ingelheirn und Bingen. Im 24/7-Betrieb traf der Notarzt im Jahr 2020 laut den Zahlen

von ONE PLAN in Ingelheim im Schnitt deutlich früher am Einsatzort ein als im Durchschnitt

des restlichen Rettungsdienstbereichs. Selbst bei der „1,5-Lösung" in der Variante Bingen
24/7 und Ingelheirn 12/7 entspräche die Eintreffzeit dem Durchschnitt, der laut ONE PLAN irn

Jahr 2020 bei 11,26 Minuten gelegen hat.

Dazu einige Beispiele an Notarzt-Eintreffzeiten in Städten/Gemeinden im Landkreis aus dem

Jahr 2020:

a. Ingelheim 7,24 Minuten
b. Bingen 8,42 Minuten
c. Nierstein 12,10 Minuten
d. Oppenheim 13,40 Minuten
e. Bodenheim 11,45 Minuten

Die Ergebnisse zeigen, dass die Versorgungsstruktur irn Bereich Bingen/lngelheim bzw. dem

Landkreis Mainz-Bingen im Hinblick auf die Notarztstandorte historisch eher zufällig gewach-

sen ist: Ab etwa 1988 wurden die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz vom zuständigen Minis-

teriurn angefragt, ob sie einen solchen Standort betreiben wollten. An jedem Krankenhaus,

das dazu bereit war, wurde dann ein Notarztstandort eingerichtet. Eine objektive Verteilung

bzw. Planung dieser Notarztstandorte gemäß Bevölkerungsstruktur oder auch zB. (vermute-

ter) Fahrtzeiten erfolgte nicht.

Die Einsatzzahlen des NEF Ingelheim betrugen im Jahr 2018 1.159 und im Jahr 2019 1.533. Im

Jahr 2020 waren 1.098 Einsätze zu verzeichnen, während es im Jahr 2021 1.261 Einsätze gab.

5. Das vom ÄLRD zunächst favorisierte Tag/Nacht-Wechselmodell Ingelheim-Bingen kann aktu-

ell nicht zum Tragen kommen. Für das Krankenhaus Bingen besteht nach wie vor ein gültiger

Notarztgestellungsvertrag rnit einer 24/7-Notarztversorgung. Einem bedarfsorientierten Mit-

betreiben des Standortes Ingelheim und damit einer Abänderung des bestehenden Notarzt-

gestellungsvertrages wurde seitens des Betreibers in Bingen aus Kostengründen nicht zuge-

stimrnt. Dementsprechend hat Frau Landrätin Schäfer eine Anfrage von Herrn Oberbürger-

rneister Feser zur Zukunft des NEF-Standortes Bingen am 03.12.2021 wie folgt beantwortet:

„Der Umfang des Betriebes des Notarztstandortes Bingen steht aktuell nicht zur Diskussion.
Die im Zusammenhang mit der Prüfung des Standortes Ingelheim entwickelten Szenarien un-

ter Einbeziehung des Standortes Bingen werden derzeit nicht verfolgt. Es hat sich allerdings

gezeigt, dass aufgrund der räumlichen Nähe von Bingen und ingelheim viel dafür spricht,

auch weiterhin im Gespräch zu bleiben. Auf Ihr entsprechendes Angebot kommen wir deshalb

gerne zu gegebener Zeit zurück."

6. Das Innenministerium hat in seinem oben erwähnten Schreiben bestätigt, dass die Kranken-

kassen nur die notwendigen Kosten für den Rettungsdienst decken dürfen. Als notwendig

gelten nur die Kosten, die objektiv ermittelt wurden. Die Ergebnisse haben aufgezeigt, dass

es keine fachliche Grundlage für eine 24/7-Lösung far den Notarztstandort Ingelheim durch

Kostenübernahme der Krankenkassen gibt. Es sei laut Ministeriurn allerdings nicht ausge-



schlossen, dass bestimmte Leistungen auch über Dritte (z.B. Kommunen, Vereine, Unterneh-

men) finanziert werden können, obwohl die Bedarfsberechnung eine entsprechende Vorhal-

tung nicht hergibt. In einem derartigen Fall könnte bei entsprechendem örtlichen Bedarf ein

Finanzierungsdelta durch Dritte aufgefangen werden und die Einsatzzeiten entsprechend an-

gepasst werden. Als Beispiel für einen solchen Bedarf hat das Ministerium die Sondersitua-

tion eines ortsansässigen Unternehmens genannt.

Auch vor diesem Hintergrund steht die Rettungsdienstbehörde in Gesprächen mit der Stadt

Ingelheim. Die Stadt hatte signalisiert, dass gegebenenfalls eine Mitfinanzierung durch die

Stadt in Betracht kommt. In zwei Videokonferenzen am 22. und 25.11.2021 wurden die Mög-

lichkeiten einer Beteiligung der Stadt Ingelheim erörtert. Dabei wurde deutlich, dass eine

konkrete Lösung erst in Angriff genommen werden kann, wenn fur den Notarzt-Standort

Ingelheim ein Betreiber gefunden ist.

7. Die Rettungsdienstbehörde hat Kontakt mit dem Landesverband des Deutschen Roten Kreu-

zes (DRK) aufgenommen, weil das DRK als einzige Hilfsorganisation unabhängig von Kranken-

häusern Notarztstandorte betreibt. Die Pläne wurden mit der Oberen Rettungsdienstbe-

horde abgestimmt und auch der Stadt Ingelheim kommuniziert. Die Verhandlungen mit dem

DRK über die Übernahme der Betreiberschaft des Standortes Ingelheim zu einem schnellst-

möglichen Zeitpunkt stehen kurz vor dem Abschluss.

8. Fazit: Der Notarztstandort Ingelheim kann nach heutigem Stand in einem Betrieb von 7-19

Uhr im Rahmen des Rettungsdienstes gesichert werden. Entsprechend der gesetzlichen Vor-

gaben kann die Lucke zu einem 24/7-Betrieb nur durch einen Dritten, z.B. eine Kommune, ein

Verein oder ein Unternehmen geschlossen werden. Die Rettungsdienstbehörde ist der Auf-

fassung, dass der Landkreis die Lucke zu einem 24-Stunden-Betrieb des NEF-Standortes Ingel-

heim durch Kreismittel aus den folgenden Gründen nicht schließen kann:

• Der Kreis muss die Belange der Gesamtheit seiner Bürger und als Rettungsdienstbehörde so-

gar die Belange der Einwohner aus Mainz, Worms und dem Landkreis Alzey-Worms mit be-

achten und gleichwertig behandeln. Er kann nicht isoliert den Bewohnern der Stadt Ingel-

heim eine deutlich verkürzte Eintreffzeit eines Notarztes generieren und bezuschussen.

Wenn der Kreis überhaupt eigene Mittel gegen den Wortlaut des Gesetzes verwenden

wollte, ginge dies nur im Interesse der Gesamtheit seiner Bürger. Es gibt in ganz Rheinland-

Pfalz weder eine Rettungs- noch eine Notarztwache, die von einem Kreis, einer kreisfreien

Stadt oder gar einer Rettungsdienstbehörde finanziert würden. Eine einzige Ausnahme ist ein

Finanzierungsmodell in Morbach im Hunsrück, in dem über die gesetzliche Notwendigkeit

hinaus zusätzliche Mittel der Gemeinde sowie eines dort ansässigen Sägewerks bereitgestellt

werden.

• Die Notarztversorgung ist nur ein Teil des Gesamtkomplexes „Rettungsdienstliche Versor-
gung". Auch das nicht-ärztliche Personal (Notfallsanitäter) hat erheblichen Anteil an der Ver-

sorgung von Notfallpatienten auf höchstem Niveau. Diese Versorgung ist durch die Rettungs-

wache Ingelheim im 24/7-Betrieb gesichert. Die Qualifikation des nicht-ärztlichen Personals



wurde in der Vergangenheit insbesondere durch die Schaffung des neuen Berufsbildes „Not-
fallsanitäter (gegenüber dem früher Rettungsassistenten) nochmals deutlich verbessert.

Für das nicht-ärztliche Personal stehen seit 15 Jahren vom ÄLRD erstellte medizinische Stan-

dardarbeitsanweisungen zur Verfügung. Diese beschreiben exakte rettungsdienstliche Maß-

nahmen, die von den Notfallsanitätern (NES) angewandt werden können, um sofort lebens-

rettend tätig zu werden. Diese Maßnahmen umfassen auch die Gabe von (eigentlich rezept-

pflichtigen) Medikamenten oder anderen — sogar auch invasiven — Maßnahmen, die zuvor
ausschließlich Ärzten vorbehalten waren. Damit können Einsätze, fur deren Bewältigung frü-

her ein Notarzt notwendig war, von den NFS inzwischen alleine abgewickelt werden.

Bei weiterhin notwendigem Notarzt kann die Zeit bis zu dessen Eintreffen heutzutage medizi-

nisch sehr wirkungsvoll, d.h. v.a. auch unmittelbar lebensrettend überbrückt werden. Der

Notarzt kommt regelhaft im ganzen Land später zum Einsatzort als das nichtärztliche Ret-

tungsdienstpersonal, weil es in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr als dreimal so viele Rettungs-

wagen wie Notarzteinsatzmittel gibt. Beispiele fur Notfälle, die früher regelhaft nur mit Not-

arzt bewältigt werden konnten, heute aber vom NES weitgehend auch alleine beherrscht

werden: Unterzucker-Notfall, Krampfanfall, Schlaganfall.

Darüber hinaus gibt es in den genannten Standardarbeitsanweisungen eine so genannte

„Rendezvous"-Empfehlung. Dabei kann ein dringender Transport eines Notfallpatienten in
eine Klinik schon vom Notfallsanitäter im Rettungswagen begonnen werden, der Notarzt

kommt im Notarztfahrzeug diesem entgegen und steigt dann in den Rettungswagen zu. Diese

Verfahren sparen wertvolle Zeit. Der das Gesetz erläuternde, vom zuständigen Minister er-

lassene Landes-Rettungsdienstplan fart dazu aus: „Kann ausnahmsweise keine Notärztin
oder kein Notarzt eingesetzt werden, so sind durch Rettungsassistentinnen oder Rettungsas-

sistenten (jetzt: Notfallsanitäter) andere geeignete Maßnahmen zu treffen. Hierzu gehört

evtl. auch der schnellstmögliche Transport in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus".

• Aktuell findet eine Überprüfung der Rettungswachen-Struktur statt, die zeitnah vorliegen

soli. Die Überprüfung der Notarztwachen-Struktur erfolgt im Anschluss eingebettet in das

Landesprojekt „Notarzt 2030. Dabei geht es um die möglichst gleichmäßige Versorgung der
Bevölkerung, weshalb der Standort lngelheim nicht isoliert betrachtet werden kann.



Zum rechtlichen Hintergrund:

Träger des Rettungsdienstes sind das Land, die Landkreise und die kreisfreien Städte (§ 3 Absatz 1

RettDG. Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die der zuständigen Behörde nach diesern

Gesetz zugewiesenen Aufgaben als Auftragsangelegenheit wahr (§ 4 Absatz 6 RettDG). Sie unterlie-

gen damit der Fachaufsicht und den Weisungen der Obersten Rettungsdienstbehörde des Landes,

dem Ministerium des Innern und für Sport.

Zur Durchführung des Rettungsdienstes wird das Land in Rettungsdienstbereiche eingeteilt, die das

Gebiet mehrerer Landkreise und kreisfreier Städte ganz oder teilweise umfassen können (§ 4 Absatz

1 RettDG). Für jeden Rettungsdienstbereich wird gemäß § 4 Absatz 2 RettDG durch Rechtsverord-

nung eine Kreisverwaltung oder eine Stadtverwaltung einer kreisfreien Stadt bestimmt, die für die

Durchführung des Rettungsdienstes zuständig ist (zuständige Behörde). Die entsprechende Verord-

nung hat die Kreisverwaltung Mainz-Bingen zur Rettungsdienstbehörde für den Rettungsdienstbe-

reich Rheinhessen (MZ, WO sowie die LK AZ-WO und MZ-BIN) bestimmt.

Ebenfalls § 4 Absatz 2 RettDG: Die Rettungsdienstbehörde legt die für die Sicherstellung des Ret-

tungsdienstes in ihrem Rettungsdienstbereich notwendige Versorgungsstruktur fest, soweit nicht das

Land nach § 9 (Luftrettungsdienst) zuständig ist. Sie überprüft regelmäßig die Versorgungsstruktur

sowie deren Notwendigkeit und entscheidet über erforderliche Änderungen. Die Rettungsdienstbe-

hörde trifft ihre Entscheidungen nach Maßgabe des Rettungsdienstgesetzes und hat die Grundsätze

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Die Aufgaben des ÄLRD ergeben sich insbesondere aus § 10 Absatz 1 RettDG: Er beaufsichtigt die mit

der Durchführung des Rettungsdienstes beauftragten Sanitätsorganisationen und sonstigen Einrich-

tungen, um sicherzustellen, dass der Rettungsdienst die ihm obliegenden Aufgaben erfüllt. Dieser ist

Mitarbeiter der zuständigen Behörde und bei der Erfüllung seiner fachlichen Aufgaben weisungsfrei.

Es obliegt seiner fachlichen Einschätzung, wie die Notarztversorgung im Rettungsdienstbereich si-

cherzustellen ist. Die Sicherstellung erfolgt nach Maßgabe der §§ 2 und 23 RettDG, die kein Ermessen

vorsehen. Nach § 2 Absatz 1 RettDG hat der Rettungsdienst die bedarfsgerechte und flächende-

ckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen u.a. des Notfalltransportes vorzusehen. Der Not-

falltransport umfasst die notfallmedizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ihre

Beförderung (§ 2 Absatz 2 RettDG). Damit sind die Krankenkassen als Kostenträger auch nur ver-

pflichtet, die durch die Notarztversorgung entstehenden angemessenen und bedarfsgerechten Kos-

ten zu ersetzen (§ 23 Absatz 3 RettDG).

Dementsprechend hat der ÄLRD ausschließlich den Bedarf für die Notfallversorgung zu ermitteln. Er

ist in seiner fachlichen Arbeit nach dem RettDG weisungsunabhängig. Die Landrätin kann sich über

sein fachliches Votum nicht hinwegsetzen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Belastbarkeit des fachlichen

Votums kann im Rahmen der Fachaufsicht jederzeit die Oberste Rettungsdienstbehörde (Ministerium

des lnnern und für Sport) eingeschaltet werden.


